
Öffnungszeiten Rathaus 
Montag – Freitag    08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Donnerstags    14:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Bankverbindungen 
Sparkasse Dachau 

IBAN DE75 7005 1540 0020 2251 16 ▪ BIC BYLADEM1DAH 

VR-Bank Dachau 
IBAN DE14 7009 1500 0002 1134 06 ▪ BIC GENODEF1DCA 

 

 

Gemeinde Petershausen 
 

 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb und Verwendung 
(Abbrennen) pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 (F2) 

 
 

Antragsteller 
 

 

Familienname, Vorname 

 
 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 
 

Telefon 
 

Fax 
 

Mail 

 
 

 
1. Anlass     

 
2. Wieviel Personen werden erwartet?  
 
3. Zeitpunkt und Ort:    

 
4.Anzahl der Feuerwerkskörper:         Stück 
 
5. Geschätzte Abbrenndauer:    Std./Min. 
 
6. Hersteller der Feuerwerkskörper:   

 
7. Für das Abbrennen verantwortliche Person:   

 
8. Grundstückseigentümer:      

 
 
 
 

9. Fl.-Nr.:      Gemarkung:   
 
10. Unterschrift des Grundstückseigentümers:  

 
 

 
Ich erkläre, dass die/der Verantwortliche für das Abbrennen der pyrotechnischen Gegenstände für alle 
Schäden haftet, die im Zusammenhang mit dem Feuerwerk verursacht werden. Die/der 
Verantwortliche ist verpflichtet, die Gemeinde schadlos zu halten und von jeder Verbindlichkeit zu 
befreien, falls die Gemeinde wegen eines solchen Schadens von Dritten in Anspruch genommen 
werden sollte. 

 
 
 
 

      
(Datum und Unterschrift  Antragsteller) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Öffnungszeiten Rathaus 
Montag – Freitag    08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
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Beiblatt 

 zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb und Verwendung (Abbrennen) 

pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 (F2) 

 

 

1. Nehme Sie Rücksicht auf Ihre Umgebung und benachrichtigen Sie Ihre Nachbarschaft. 

2. Vermeiden Sie unzumutbaren Lärm und Störung der Nachtruhe. 

3. Abbrennen des Feuerwerks ist erst ab Einbruch der Dunkelheit erlaubt und muss werktags 

bis spätestens 22.00 Uhr sowie am Wochenende spätestens um 0.15 Uhr beendet sein. 

4. Legen Sie wenn möglich einen Lageplan mit der genauen Ortsbeschreibung dem Antrag bei. 

5. Beachten Sie eventuelle Brutzeiten in Ihrer unmittelbaren Umgebung. 

6. In unmittelbarer Umgebung dürfen sich keine brandempfindlichen Objekte, wie Häuser mit 

Strohdächern, Erntevorräten etc. befinden. 

7. Das im Schutzbereich befindliche trockene Laub ist auf eventuelle Schwelbrände zu 

kontrollieren. Der Kontrollgang ist eine Stunde nach Feuerwerksende erneut durchzuführen. 

 

Wird ein Feuerwerk ohne die erforderliche Ausnahmebewilligung gem. § 24 Abs. 1; 1. SprengV 

abgebrannt, liegt ein Verstoß gegen § 23 Abs. 2; 1. SprengV der gemäß § 46 Nummer 8b 1. SprengV 

i. Verb. § 41 Abs. 1 Nr. 16 und § 41 Abs. 2 Sprengstoffgesetz mit einer Geldbuße bis zu 

fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

 

 

 

Sollten noch Rückfragen erforderlich sein, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

 

 

Gemeinde Petershausen 

Bürgerbüro 

08137 / 534-0 

 


